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Das kommunale Finanzsystem –
ein Überblick

Zunächst soll kurz das kommunale Fi-
nanzsystem in Deutschland erläutert wer-
den. Da in diesem Aufsatz die Gewerbe-
steuer analysiert werden soll, beschränkt
sich der Überblick auf die Einnahmeseite.1

Zum einen finanzieren sich die Kommu-
nen über eigene Steuereinnahmen. Zu
den wichtigsten kommunalen Steuern
zählen dabei die Realsteuern, also die
Grund- und die Gewerbesteuer. Das Auf-
kommen dieser beiden Steuern steht den
Kommunen nach Art. 106 Abs. 6 GG zu
(neben dem der örtlichen Verbrauch- und
Aufwandsteuern, die allerdings nur Ba-
gatellecharakter haben). Auf die Real-
steuern erheben die Kommunen eigene
Hebesätze und können so das Aufkom-
men beeinflussen. 

Die Gewerbesteuer bestand bis 1998 aus
zwei Komponenten, nämlich der Gewer-
beertrags- und der Gewerbekapitalsteu-
er. Letztere wurde jedoch abgeschafft. 

Seit 1970 führen die Gemeinden im Rah-
men der Gewerbesteuerumlage einen Teil
des Aufkommens der Gewerbesteuer an
Bund und Länder ab. Die Bemessungs-
grundlage für die Umlage bilden die Ge-
werbesteuereinnahmen, allerdings unter
Zugrundelegung eines (fiktiven) nivellier-
ten Hebesatzes. Im Gegenzug wurden die
Kommunen zu 15% am Aufkommen der
Einkommensteuer (Zinsabschlag: 12%)
beteiligt. Dieser Anteil wird unter den Ge-
meinden nach der Einkommensteuerleis-
tung ihrer Einwohner verteilt, wobei es da-
bei allerdings Höchstbeträge gibt. Die Zu-
teilung der Einkommensteueranteile er-
folgt also nach dem Wohnsitz-Prinzip. 

Im Zuge der Abschaffung der Gewerbe-
kapitalsteuer wurden die Kommunen
1998 zu 2,2% an der Umsatzsteuer be-
teiligt. Dieses Aufkommen wird unter den
Gemeinden nach bestimmten Wirt-
schaftskraft-Indikatoren verteilt.

Grundsätzlich gibt es also zwei Vertei-
lungsprinzipien: Die Verteilung nach Ge-
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meindeeinwohnern (Einkommensteuer) und die nach Wirt-
schaftskraft (Gewerbesteuer, Umsatzsteuer). Zunächst wa-
ren ab 1970 beide Elemente in etwa gleichgewichtig. Durch
den zunehmenden Bedeutungsverlust der Gewerbesteuer
gewann aber seit Anfang der neunziger Jahre das wohn-
sitzbezogene Element (Einkommensteuer) mehr und mehr
das Übergewicht gegenüber den Einnahmen aus dem wirt-
schaftsbezogenen Element (vgl. Karrenberg und Münster-
mann 1998).

Die nach den Steuern zweitwichtigste Finanzierungsquelle
der Kommunen sind die Zuweisungen des Landes. Primär
stammen diese aus dem kommunalen Finanzausgleich, der
zum einen die kommunale Finanzmasse aufstockt, zum an-
deren aber auch eine redistributive Funktion hat. Der größ-
te Teil der Zuweisungen sind ohne Zweckbindungen (allge-
meine Zuweisungen). In den letzten Jahren haben aber die
Zweckzuweisungen mehr und mehr an Bedeutung gewon-
nen. Beim kommunalen Finanzausgleich ist von Bedeutung,
dass auch er stark an der Einwohnerzahl orientiert ist. Der
Grundgedanke ist nämlich, einen Ausgleich der Finanzaus-
stattung pro Kopf (unter Berücksichtigung gewisser Sonder-
bedarfe) herzustellen. Wie bei der Gewerbesteuerumlage
fließt das Aufkommen der Gewerbesteuer auch in den kom-
munalen Finanzausgleich mittels eines nivellierten Hebe-
satzes ein.

Insgesamt ist das kommunale Finanzsystem also stark am
Gemeindeeinwohner orientiert. Ein Zuzug von Gemeinde-
bürgern führt zu höheren Einkommensteueranteilen sowie
zu höheren Zuweisungen aus dem kommunalen Finanz-
ausgleich.2 Die Ansiedlung von Wirtschaftsbetrieben er-
höht demgegenüber das Gewerbesteueraufkommen (und
die Umsatzsteueranteile). Wie erläutert ist durch die abneh-
mende Bedeutung der Gewerbesteuer Letzteres mehr und
mehr in den Hintergrund getreten.

Das Konzept der Grenzbelastung

Aus volkswirtschaftlicher Sicht spielt bei der Analyse des
Verhaltens von Wirtschaftssubjekten das Marginalkalkül
eine wichtige Rolle. Also beispielsweise die Frage: Wel-
chen zusätzlichen Ertrag bringt eine zusätzlich staatli-
che Investition? Ist dieses Marginalkalkül durch Einflüs-
se von außen verzerrt, so treten allokative Verwerfungen
auf; das Wirtschaftssubjekt trifft eine suboptimale Ent-
scheidung.

In der Diskussion um den Länderfinanzausgleich wurden
unter dem Begriff der »Grenzbelastungen« die Anreizpro-

bleme von Finanzausgleichsregelungen ausführlich disku-
tiert (vgl. u.a. Huber und Lichtblau 1997). Analog zur Steu-
ertheorie sind die Grenzbelastungen definiert als der Anteil
von 1 q zusätzlicher Steuereinnahmen, der im Rahmen des
Finanzsystems abfließt. Da nur ein Teil der zusätzlichen Ein-
nahmen im Land (bzw. der Gemeinde) verbleibt, wird das
Entscheidungskalkül verzerrt: Der Grenzvorteil z.B. einer
staatlichen Investition in Form von höheren Einnahmen wird
reduziert. 

Für den Länderfinanzausgleich wird der hohen Abschöp-
fung, die dort bei der Einkommensteuer über 90% erreicht,
beispielsweise ein negativer Anreiz auf Steuerdurchsetzung
und Wirtschaftspolitik unterstellt. Diese Argumentation lässt
sich – vor allem was die Ansiedelungspolitik betrifft – auch
auf die kommunale Ebene übertragen.

Die empirische Relevanz des Anreizarguments

Umstritten ist in der wissenschaftlichen Diskussion vor al-
lem die empirische Relevanz des Anreizarguments. Für den
Länderfinanzausgleich bestätigen neuere Untersuchungen
jedoch die allokativen Bedenken gegen die hohe Abschöp-
fung zusätzlicher Steuereinnahmen (vgl. Baretti 2001 oder
Baretti, Huber und Lichtblau 2000; 2001). So zeigt sich, dass
Länder mit höherer Grenzbelastung eine geringere Effizienz
der Steuerverwaltung, ein niedrigeres Wachstum und ge-
ringere staatliche Investitionsquoten aufweisen.

Für die kommunale Ebene gibt es bisher keine empirischen
Untersuchungen zu den Grenzbelastungen. Bedenkt man,
dass im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung wich-
tige Entscheidungen über die Ansiedlungspolitik getroffen
werden, so ist jedoch die empirische Relevanz des Anreiz-
arguments tendenziell zu bejahen: Über kommunale Ge-
bühren oder die Höhe der Hebesätze der Realsteuern ent-
scheiden die politischen Akteure vor Ort. Auch mit der Fra-
ge, ob auf einem Grundstück ein Gewerbe- oder ein Wohn-
gebiet entsteht, ist der Gemeinde- oder Stadtrat befasst.
Die Ansiedlung von Unternehmen erhöht dabei das Ge-
werbesteueraufkommen, ist aber auch mit Nachteilen wie
z.B. Lärm oder Umweltverschmutzung verbunden. Dem-
gegenüber führt ein Zuzug von neuen Gemeindebürgern zu
einer höheren Einwohnerzahl, also zu höheren Einkom-
mensteueranteilen sowie zu höheren Schlüsselzuweisun-
gen aus dem kommunalen Finanzausgleich.3 Selbst wenn
die zusätzliche Gewerbesteuer vollständig bei der Kom-
mune verbleiben würde, führt das Finanzsystem aufgrund
der bereits beschriebenen starken Orientierung an der Ein-
wohnerzahl in dieser Frage bereits zu Verzerrungen. Wird
aber ein Großteil dieser zusätzlichen Gewerbesteuerein-

2 Es ist zu beachten, dass es sich dabei keinesfalls um einen »doppelten
Effekt« handelt. Denn die zusätzlichen Einnahmen aus der Einkommen-
steuer fließen in die Berechnung der Finanzkraft im kommunalen Finanz-
ausgleich ein. 3 Wie beschrieben sind beide Effekte nicht kumulativ zu sehen.
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nahmen abgeschöpft, so kommt es zu einer weiteren Be-
vorzugung von »Schlafstädten«. Allerdings ist dabei zu be-
rücksichtigen, dass die neuen Einwohner auch Leistungen
der Gemeinde in Anspruch nehmen, also zu zusätzlichen
Kosten führen.

Inwieweit die Anreize des kommunalen Finanzsystems wirk-
lich ein Problem sind, muss eine empirische Analyse der
Grenzbelastungen zeigen, die im Folgenden vorgenommen
wird. Entscheidend für die Relevanz des Grenzbelastungs-
arguments ist schließlich die tatsächliche Höhe der Ab-
schöpfungen.

Determinanten der Grenzbelastung

Zunächst ist jedoch zu fragen, wie die Grenzbelastung
der Kommunen zu definieren ist. Die Definition muss da-
bei schon auf die Regelungen des Beispielfalls Saarland
und seinen kommunalen Finanzausgleich zugeschnitten
sein. Entscheidend ist auch, woher das zusätzliche Ge-
werbesteueraufkommen stammt. Da die Anreize für die
kommunale Ansiedlungspolitik untersucht werden sollen,
erscheint es konsequent, von einem höheren Gewerbe-
steuermessbetrag auszugehen. Die zusätzliche Einnah-
me soll also nicht aus einer Anhebung des Hebesatzes
stammen, sondern aus einer höheren kommunalen Wirt-
schaftskraft.

Konkret wird für das Finanzausgleichsjahr 1999 simulativ
untersucht, wie viel ceteris paribus von einer zusätzlichen
Gewerbesteuereinnahme in Höhe von 100 000 DM in einer
einzelnen saarländischen Gemeinde verbleibt.

Als nächstes stellt sich die Frage, auf welche Weise die Ge-
werbesteuermehreinnahmen aus den Ge-
meinden abfließen. Die Determinanten der
Grenzbelastung lassen sich dabei in drei Ka-
tegorien gliedern:

• die Gewerbesteuerumlage, 
• den Verlust an Schlüsselzuweisungen aus

dem kommunalen Finanzausgleich und
• die Kreisumlage.

Ein Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen
führt zu einer höheren Bemessungsgrund-
lage für die Gewerbesteuerumlage; wobei

aufgrund des normierten Hebesatzes der Abfluss zusätz-
licher Einnahmen umso höher ist, je niedriger der Hebesatz
der Gemeinde ist.4

Des Weiteren steigt die kommunale Finanzkraft (Steuer-
kraftmesszahl), was zu Einbußen bei den Schlüsselzuwei-
sungen aus dem kommunalen Finanzausgleich führt. Da-
bei ist jedoch zu berücksichtigen, dass gleichzeitig der Kopf-
betrag wächst, so dass es für die betroffene Gemeinde – je
nach Summe der einzelnen Ansätze – zu einer mehr oder
weniger starken Teilkompensation der Verluste kommt.5 Da
größere Gemeinden einen höheren Hauptansatz haben, ist
für sie diese Teilkompensation höher als für kleinere Ge-
meinden. Auch beim kommunalen Finanzausgleich ist auf-
grund des nivellierten Hebesatzes der Anteil der zusätzlichen
Einnahmen, der abfließt, umso niedriger je höher der He-
besatz ist.

Als letztes kommt es noch zu Abflüssen im Rahmen der
Kreisumlage, wobei hier der Rückgang bei den Schlüssel-
zuweisungen in die Berechnungen einzubeziehen ist.

Wenig Anreize für eine gute Standortpolitik

Nun zu den Ergebnissen der Simulation: Wie Abbildung 1
zeigt, hat die Grenzbelastung auf zusätzliches Gewerbe-
steueraufkommen konfiskatorischen Charakter. 

Abb. 1

4 Der Gedankengang ist relativ einfach: Bei einem An-
stieg der Gewerbesteuermesszahl steigen die Ein-
nahmen umso stärker je höher der Hebesatz ist. Der
Abfluss ist aufgrund der zugrunde gelegten nivellier-
ten Hebesätze fixiert. Bei einem höheren Hebesatz sind
also die Einnahmen höher, der Anteil des fixierten Ab-
flusses ist damit geringer.

5 Im Prinzip handelt es sich hier um einen Durchschnittseffekt: Wenn die
Gewerbesteuereinnahmen einer Gemeinde wachsen, wachsen auch die
durchschnittlichen Einnahmen aller Gemeinden. Da der kommunale Fi-
nanzausgleich ein Finanzkraftausgleich ist, wächst auf diese Weise nicht
nur die Finanzkraft sondern auch der Finanzbedarf.
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Insgesamt liegt die Bandbreite der Grenzbelastungen, mit
denen zusätzliche Einnahmen der saarländischen Kommu-
nen konfrontiert sind, in einem Intervall von 55 bis 107%.
Der Mittelwert hat ein Niveau von 81%. Das heißt: Im Durch-
schnitt fließen von einem Euro zusätzlichem Gewerbesteu-
eraufkommen 81 Cent ab; in der Gemeinde verbleiben nur
19 Cent.6 Der Mittelwert der kommunalen Grenzbelastung
liegt damit in etwa auf dem gleichen Niveau wie die mittle-
re Grenzbelastung im Länderfinanzausgleich (vgl. Baretti
2001, S. 41 und 116). 

Von den saarländischen Kommunen haben acht bei der Ge-
werbesteuer eine Grenzbelastung, die über 100% liegt. Das
bedeutet, wächst dort ceteris paribus das Gewerbesteuer-
aufkommen, so kommt es netto zu einem Verlust für die
betroffenen Gemeinden. Dies ist nicht nur paradox, sondern
auch aus anreizpolitischen Überlegungen als bedenklich zu
bewerten: Eine Ansiedlung eines Unternehmens reduziert in
der Konsequenz die Finanzausstattung dieser Kommunen.

Die niedrigsten Grenzbelastungen erreichen abundante Ge-
meinden, also Gemeinden, die keine Schlüsselzuweisungen
aus dem kommunalen Finanzausgleich erhalten und damit
auch keine solchen Zuweisungen verlieren können. Anhand
dieser Kommunen zeigt sich, dass bereits vor Finanzaus-
gleich – also durch Kreis- und Gewerbesteuerumlage – ei-
ne Grenzbelastung von mindestens 55% (Saarlouis) reali-
siert wird.

Wie stark die drei Kategorien von Abflüssen im Durchschnitt
wirken zeigt ein Blick auf Abbildung 2. 

Der größte Teil der gesamten Abflüsse zusätzlicher Einnah-
men in Höhe von 81% wird vom kommunalen Finanzaus-
gleich verursacht. Durch ihn wird zusätzliches Gewerbe-
steueraufkommen zu 38% abgeschöpft. Der kommunale Fi-
nanzausgleich ist damit für fast die Hälfte der durchschnitt-
lichen Grenzbelastung verantwortlich. Kreis- und Gewer-
besteuerumlage führen jeweils zu Abflüssen in Höhe von
rund 20%.

Insgesamt zeigt sich also, dass für die Gemeinden kaum
ein Anreiz besteht, über Gewerbeansiedlungen das Ge-
werbesteueraufkommen zu erhöhen. Während im schlech-
testen Fall durch zusätzliche Gewerbesteuereinnahmen
sogar Mittel aus der Gemeinde abfließen, erhöht eine hö-
here Einwohnerzahl immer die Finanzausstattung der Kom-
mune. Eine rational handelnde Gemeinde wird also im
Zweifelsfall eher ein Wohngebiet als ein Gewerbegebiet
ausweisen. Die finanziellen Anreize für wirtschaftsfreund-
liches Verhalten sind also gering bzw. überhaupt nicht vor-
handen.

Einfluss auf das Hebesatzverhalten

Aber nicht nur planerische Entscheidungen, sondern auch
die Finanzpolitik der Kommunen wird durch die Grenzbe-
lastung beeinflusst. Aufgrund der Finanzausgleichssyste-
matik hängt nämlich der von zusätzlichen Gewerbesteuer-
einnahmen verbleibende Eigenanteil stark vom gewählten
Hebesatz ab. Denn wie beschrieben werden im kommuna-
len Finanzausgleich und bei der Gewerbesteuerumlage ni-
vellierte Hebesätze verwendet. Es werden also nicht die
tatsächlichen Gewerbesteuereinnahmen veranschlagt, son-
dern die Einnahmen, die eine Kommune erzielen würde,
wenn sie einen fiktiven (für alle Gemeinde gleichen) Hebe-

satz festlegen würde (im Saarland 1999: 347
Punkte). Aus dieser Systematik ergibt sich,
dass Gemeinden mit überdurchschnittlichen
Hebesätzen niedrigere Grenzbelastungen
aufweisen als Gemeinden mit unterdurch-
schnittlichen.

Im Gegensatz zur Grenzbelastung des Län-
derfinanzausgleichs, die für das einzelne
Bundesland weitgehend exogen gegeben ist
(Baretti 2001, S. 114 ff.), können die Grenz-
belastungen der Gemeinden von diesen über
die Hebesatzwahl beeinflusst werden. Die
Grenzbelastung ist also für die Kommune
endogen.

Der Anreizeffekt auf die Wahl des Hebesat-
zes wird noch klarer, wenn man ein ande-
res, nicht von der Gemeinde beeinflussba-
res Maß betrachtet. Statt eines Anstiegs der

Abb. 2

6 Büttner (2002) kommt für Baden-Württemberg zu ähnlichen Ergebnissen.
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Gewerbesteuereinnahmen wird nun ein Anwachsen der
Steuerkraftmesszahl um 100 000 DM unterstellt.7 In Abbil-
dung 3 finden sich die entsprechenden Simulationsergeb-
nisse für die »Steuerkraftabschöpfung«. 

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass nur mehr die Abflüsse
bei den Schlüsselzuweisungen und bei der Kreisumlage,
jedoch nicht mehr die Gewerbesteuerumlage eine Rolle spie-
len. Es fällt auf, dass bei dieser Betrachtungsweise der An-
teil der Kommunen, die mit Abschöpfungen von 100% und
mehr konfrontiert sind, auf 25 ansteigt. Bei der ursprüng-
lichen Definition der Grenzbelastung war die Zahl der be-
troffenen Gemeinden noch bei acht gelegen. Die durch-
schnittliche Steuerkraftabschöpfung liegt bei 82%, das Inter-
vall zwischen 52 und 104%, also etwas niedriger als die
Grenzbelastung.

Vereinfachend könnte man die Steuerkraft-
abschöpfung auch als exogene Basis der
Grenzbelastung bezeichnen. Auf dieser Ba-
sis treffen die Gemeinden ihre Entscheidung
über den Gewerbesteuerhebesatz. 

Der negative Zusammenhang zwischen He-
besatz und Grenzbelastung wird in Abbil-
dung 4 für die saarländischen Gemeinden im
Jahr 1999 graphisch veranschaulicht. 

Der eingezeichnete Trend ist allerdings rela-
tiv schwach. Er weist ein Bestimmtheitsmaß
(R2) von nur 0,044 auf. Der Korrelations-
koeffizient zwischen beiden Größen beträgt
– 20,9%. Ein Grund dafür, warum der sich
aus der Systematik ergebende Zusammen-
hang nicht deutlicher zum Vorschein tritt, ist
darin zu suchen, dass der Gewerbesteuer-
hebesatz selbst endogen (also von der Ge-
meinde wählbar) ist. Wird der Hebesatz be-
wusst zur Reduktion der Grenzbelastung ein-
gesetzt, so wird der originäre Zusammen-
hang verwischt.

Deutlicher wird das Ergebnis in einer multi-
plen Regression, bei der neben dem Ge-
werbesteuerhebesatz auch die Steuerkraft-
abschöpfung als exogene Determinante der
Grenzbelastung berücksichtigt wird. Der He-
besatz hat in diesem Fall einen deutlich sig-

nifikant negativen Einfluss (t-Wert: – 35,2), die Steuerkraft-
abschöpfung einen positiven. Das Bestimmtheitsmaß be-
trägt 0,993.

Die Grenzbelastung ist also zum Teil exogen vorgegeben
(hier gemessen mittels der Steuerkraftabschöpfung) und
kann andererseits zum Teil durch die Gemeinde mittels der
Hebesatzpolitik gestaltet werden. Hierbei besteht der An-
reiz für die Gemeinde einen höheren Gewerbesteuerhe-
besatz festzulegen, um die Grenzabschöpfungen zu redu-
zieren. 

Inwieweit die Hebesatzpolitik der Kommunen davon wirk-
lich beeinflusst wird, ist empirisch nur schwer nachzuprü-
fen. Man könnte jedoch unterstellen, dass die Gemeinden,
deren exogen vorgegebene Grenzbelastung besonders hoch

Abb. 3

Abb. 4

7 Die Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer ist im saarlän-
dischen kommunalen Finanzausgleich das hebesatz-
normierte Gewerbesteueraufkommen einer Gemein-
de, das in das Ausgleichssystem einfließt. Es wird al-
so im Jahr 1999 von einem einheitlichen Hebesatz von
347 Punkten ausgegangen. Ferner ist bei der Steuer-
kraftzahl die geleistete Gewerbesteuerumlage bereits
abgezogen.
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ist, tendenziell höhere Hebesätze festlegen. In der Tabelle
ist der Versuch abgebildet, die Determinanten der kommu-
nalen Hebesatzpolitik in einer multiplen Regression zu er-
mitteln:

Der gewählte Hebesatz ist demnach signifikant von der Ge-
meindegröße (größere Kommunen haben höhere Hebesät-
ze) abhängig. Ebenfalls eine Rolle spielt der Mittelzufluss im
Kommunalen Finanzausgleich gemessen am unterstellten
Finanzbedarf (Gesamtansatz). Je höher dieser ist, desto nied-
riger ist tendenziell der Hebesatz. Die Finanzkraft der Kom-
munen hat erstaunlicherweise ein positives Vorzeichen, ist
jedoch nicht signifikant.8

In der Tendenz bestätigt sich nach der Tabelle die Vermu-
tung, dass eine höhere exogene Grenzbelastung zu Hebe-
satzsteigerungen führt. Die Höhe des Hebesatzes wird näm-
lich positiv von der Steuerkraftabschöpfung beeinflusst. Der
t-Wert des Koeffizienten besagt allerdings, dass nicht mit
95%iger Sicherheit ausgeschlossen werden kann, dass die
Steuerkraftabschöpfung keinen Einfluss auf das Hebesatz-
verhalten hat.

Insgesamt zeigt sich also, dass die vom kommunalen Fi-
nanzsystem verursachten Grenzbelastungen auf zusätzliche
Gewerbesteuereinnahmen nicht nur negative Anreize auf die
Wirtschafts- und Planungspolitik der Gemeinden hat, son-
dern tendenziell auch zu höheren Hebesätzen führt. 

An dieser Stelle ist eine Anmerkung zu machen: Die hier
vorgenommene Argumentation sollte die Folgen der ho-
hen Grenzbelastung darstellen. Technisch wird das Pro-
blem zwar vom nivellierten Hebesatz verursacht. Dieser
hat jedoch durchaus seine Berechtigung. Würden näm-
lich die tatsächlichen Hebesätze bei Finanzausgleich und
Gewerbesteuerumlage verwendet, so würde dies zur Sub-
ventionierung eines »Unterbietungswettbewerbs« führen,
was aus Anreizüberlegungen äußerst problematisch
wäre. 

Der Anreiz zu höheren Hebesätzen besteht
im Übrigen auch, wenn man das Entschei-
dungskalkül der Kommunen von einer an-
deren Warte aus betrachtet: Der bisherige
Gedanke war, dass der Hebesatz als Mittel
zur Beeinflussung der Grenzbelastung dient.
Es ist jedoch davon auszugehen, dass Ge-
meinden in erster Linie ihren Hebesatz so
wählen, dass ihre Einnahmen maximiert wer-
den. Auch hier spielen Anreize des kommu-
nalen Finanzsystems eine wichtige Rolle.
Führt man nämlich eine Analyse anhand der
sogenannten »Laffer-Kurve« durch, so zeigt

sich, dass auch bei dieser Betrachtungsweise ein Anreiz
für höhere Hebesätze besteht (Büttner 2002). Da ein Rück-
gang der Steuerbasis durch das Finanzausgleichssystem
ausgeglichen wird, wählen demnach die Gemeinden einen
Hebesatz, der höher ist, als derjenige, bei dem ein maxi-
males Gewerbesteueraufkommen erzielt wird.9 Fraglich ist
jedoch, ob der Hebesatz dadurch in der Tat zu hoch ist
oder die Verzerrung nicht bloß ein Korrektiv für einen sonst
ruinösen Steuerwettbewerb der Kommunen ist.10 Völlig un-
abhängig von dieser Frage, bleibt jedoch das Argument ei-
ner negativen Anreizwirkung auf die kommunale Ansied-
lungspolitik bestehen.

Fazit

Der Hintergrund der vorgenommenen Analyse war es, zu
ermitteln, inwiefern das derzeitige kommunale Finanzsys-
tem Anreize für eine wirtschaftsfreundliche Standortpolitik
setzt. Dabei wurde untersucht, ob eine gute kommunale
Wirtschaftspolitik über höhere Gewerbesteuereinnahmen
honoriert wird. 

Im Ergebnis zeigte sich am Beispiel der saarländischen Ge-
meinden, dass Gewerbesteuermehreinnahmen durch-
schnittlich zu über 80% abgeschöpft werden. Für einige
Kommunen führt ein höheres Gewerbesteueraufkommen
sogar zu Einnahmeverlusten. 

In der Konsequenz ist daher davon auszugehen, dass es
aufgrund der geringen fiskalischen Anreize zu Verzerrun-
gen bei kommunalen Entscheidungen kommt und in der
Tendenz eher eine Steigerung der Einwohnerzahlen statt ver-

Determinanten der kommunalen Hebesatzpolitik 
bei der Gewerbesteuer am Beispiel des Saarlands 1999

Variable Koeffizient t-Wert

Konstante 44,83 10,24
Steuerkraftabschöpfung 0,29 1,82
Einwohnerzahl 6,2 · 10–5 3,58
Gesamtansatz im KFAG je Einwohner – 94,38 – 2,41
Finanzkraft je Einwohnera) 0,03 1,63

R2: 0,35
a) Gemessen an der Finanzkraftmesszahl im kommunalen Finanzausgleich.

8 Zu einem ähnlichen Ergebnis kommen auch Baretti, Fenge, Huber, Leib-
fritz und Steinherr (2000, S. 144 ff.).

9 Die Grundidee dieser Analyse ist, dass die Gemeinde den Hebesatz wählt,
der ihre Einnahmen maximiert. Durch das Zuweisungssystem fallen jedoch
der Hebesatz, der die Einnahmen maximiert und derjenige der das Ge-
werbesteueraufkommen maximiert auseinander.

Dabei handelt es sich um ein generelles Problem der Berücksichtigung
der Steuerbasis in Finanzausgleichssystemen bei der Existenz von Steu-
erwettbewerb. In der volkswirtschaftlichen Literatur gibt es hierzu bei-
spielsweise Untersuchungen für den Fall Kanadas (z.B. Smart und Bird,
1996).

10 Diese Auffassung vertritt Büttner (2002).
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mehrter Gewerbeansiedlungen angestrebt wird (»Schlaf-
städte«). Zugleich besteht ein Anreiz, die Gewerbesteuer-
hebesätze zu steigern, um die Grenzbelastungen zu redu-
zieren. 

Es gibt nun mehrere Ansatzpunkte, um die erläuterten
Schwächen zu beheben. Grundsätzlich begrüßenswert wä-
re ein »großer Wurf« im Rahmen der angekündigten Ge-
meindefinanzreform. Kleinere Korrekturen ließen sich über
eine Reduktion der Ausschüttungsquoten im kommunalen
Finanzausgleich oder Senkungen bei der Gewerbesteuer-
umlage erreichen. Die im Rahmen der Steuerreform vorge-
nommene Erhöhung der Umlage war demgegenüber kontra-
produktiv und hat zu einer weiteren Verschlechterung der
Anreizsituation geführt.11 Beachtenswert ist auch der von
der saarländischen Landesregierung beschrittene Weg, Ge-
meinden, die ihre Hebesätze senken, einen Ausgleich aus
Landesmitteln zu gewähren. Allerdings setzt diese Maß-
nahme nur an einem Teil des erläuterten Problems, nämlich
den hohen Hebesätzen an.
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